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& SACHVERHALT
Autohändler A ist mal wieder pleite und ersinnt einen Plan, um an Geld zu kommen: Er
will Altmetall verkaufen. Deshalb fährt er eines Nachts zur Brücke am „Alten Strom“ in
Warnemünde. Dort befindet sich unter dem Brückengeländer ein Gitterzaun, an dem seit
einigen Jahren hunderte, mehrheitlich individuell gravierte Vorhängeschlösser als Symbol
für ewige Liebe (sog. Liebesschlösser) angebracht sind. Wie A aus der Zeitung weiß,
schmückt sich die Hansestadt Rostock mit den angebrachten Schlössern als stolze Eigentü-
merin der „Liebesbrücke“. Davon unbeeindruckt trennt A mit einem Bolzenschneider
mehrere Streben des Zauns auf und nimmt sich 67 Schlösser, um sie später an einen Schrott-
händler zu veräußern.
Als A gerade mit einem Eimer, in dem sich die Schlösser befinden, in der einen Hand und

dem Bolzenschneider in der anderen die Brücke verlassen will, kommt Rentner R des Weges.
R, der zufällig das ganze Geschehen empört beobachtet hat, fordert den A lautstark auf, dass
er den „Unfug“ lassen solle. A befürchtet nun, dass sein Plan scheitern könnte, und schlägt
deshalb mit dem schweren Bolzenschneider wuchtig gegen den linken Oberschenkel des R.
Dabei erleidet R einen Oberschenkelbruch und geht zu Boden. A lädt den Bolzenschneider
und den Eimer mit den Schlössern in sein Auto und braust davon.
Tags darauf erscheinen R und J auf der Brücke und suchen – wie jedes Jahr an ihrem

Hochzeitstag – „ihr“ Schloss. Entsetzt entdecken sie die Spuren am Gitterzaun und begreifen,
dass das „Symbol ihrer Liebe“ entwendet wurde.

Erstatten Sie ein Gutachten über die Strafbarkeit des A!

Nicht zu prüfen sind §§ 240, 243, 244, 303 StGB und eine Strafbarkeit wegen Unterlassungsdelikten.

& LÖSUNG

A. § 242 I STGB

I. Tatbestandsmäßigkeit

1. Objektiver Tatbestand
a) Die 67 „Liebesschlösser“ sind bewegliche Sachen.
b) Sie müssten für A fremd sein. Fremd ist eine Sache, wenn ein anderer daran Eigentum hat
(Schönke/Schröder/Eser/Bosch, StGB, 29. Aufl. 2014, StGB § 242 Rn. 12). Wer Eigentümer
einer Sache ist bestimmt sich nach zivilrechtlichen Regeln (MüKoStGB/Schmitz, Münchener
Kommentar zum StGB, 2. Aufl. 2011 ff., StGB § 242 Rn. 33). Ursprünglich sind diejenigen
(namentlich R und J) Eigentümer, die die Schlösser am Gitterzaun befestigt haben. Sie
könnten dadurch das Eigentum daran aufgeben (sog. Dereliktion). Dann müssten sie in der
Absicht, auf das Eigentum zu verzichten, den Besitz an den Schlössern aufgeben, § 959 BGB.
Die hA im Zivilrecht sieht darin eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung. Deshalb ist
nicht maßgeblich, wie ein Dritter diese Erklärung nach dem objektiven Empfängerhorizont
versteht, sondern allein der tatsächliche Wille der Eigentümer (MüKoBGB/Oechsler, Mün-
chener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2012 ff., BGB § 959 Rn. 3 mwN). Zweifelhaft ist, ob
die Liebenden einen derartigen Aufgabewillen haben. Jedenfalls J und R erfreuen sich jährlich
an dem am Gitterzaun hängenden Schloss. Sie wollen es gerade nicht dauerhaft loswerden.
Vielmehr wollen sie es nur an diesem speziellen Ort „deponieren“. Folglich liegt keine
Dereliktion vor (so auch AG Köln Urt. v. 10.8.2012 – 526 Ds 395/12, BeckRS 2012, 20013
mit Bespr. Jahn JuS 2013, 271).

Hinweis: Es kann schon bezweifelt werden, ob die Liebenden durch das Anbringen der Schlösser den
Besitz daran aufgeben (zum Besitz umfassend MüKoBGB/Joost aaO BGB § 854 Rn. 1 ff.). Die Bearbeiter

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und strafrechtliche Nebengebiete
(Prof. Dr. Bernd Hardtung). Die Klausur wurde im Wintersemester 2013/2014 als Modulabschlussklausur gestellt.

THEMATIK
SCHWIERIGKEITSGRAD

BEARBEITUNGSZEIT
HILFSMITTEL

Fremdheit der
„Liebesschlösser“

Eigentumsaufgabe

3/2016 189

Ü
B
U
N
G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D
EN

TE
N




